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M 5.1: Leitbilderarbeitung 
für ein sektorübergreifen-
des Energiesystem

M 5.2:
Ansprache relevanter Akteure, kontinuierliche  
Informationsarbeit zum Thema Energie

Z 5.1: 
Planenden und ausfüh-
renden Stellen sind alle 
unmittelbar relevanten 
Energiethemen
präsent

Z 5.3:
Energie wird bei Pla-
nungsprozessen mitge-
dacht und Sektorkopplung 
konsequent umgesetzt

M 5.3:
Weitere Verankerung von Energie und  
Klimaschutzthemen im Rechtsrahmen

Z 5.2: Rechtliche Veranke-
rung von Energiethemen 
in Planungsprozessen

M 5.4: 
Bewusstsein involvierter Akteure
für Potenziale der Sektorkopplung kontinuierlich schärfen

M 5.5:
Personalaufbau, Rekrutierung, Ausbildung, Umschulung
(durch Kooperationen mit Ausbildungsinstitutionen)

Abbildung 5: Maßnahmen zur Verankerung der Sektorkopplung in Planungsprozessen
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M 6.1:
Evaluierung von Lade-
punkten für EV (Anzahl + 
Typ), Wärmeanlagen,
Erzeugungsanlagen etc.
im eigenen Wirkungsbe-
reich

Z 6: 
Bestands-
anlagen 
sind inte-
griert und 
steuerbar, 
Neu-
anlagen 
werden 
bei Ins-
tallation 
integriert

M 6.4: 
Integration von Bestandsanlagen
aus dem Wärmesektor

M 6.5:
Skalierung E-Ladepunkte
+ Gas/H2-Infrastruktur + stromgetriebene Wärme

M 6.2: 
Schnittstellen-Standardisierung, Klärung 
der Interoperabilität (z. B. EEBUS etc.)

M 6.6:
Rollout Neuanlagen mit unmittelbarer SG-Integration
(falls nicht möglich sollte verbaute Hardware „Smart Grid Ready“ sein)

M 6.3:
Klärung Datenhandling, organisatorische Abwicklung, 
rechtliche Aspekte 

Abbildung 6: Maßnahmen zur Integration elektrischer Wärme, des Verkehrs und der H2-Netze
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M 7.1:
Evaluierung der Flexibili-
tätsbedarfe in Netzgebie-
ten + Analyse wirtschaft-
licher Potenziale

Z 7.1: 
Flexibilitä-
ten können 
über 
Marktplatt-
formen 
gehandelt 
werden,
system- 
und netz-
dienlicher 
Einsatz 
der ge-
koppelten 
Anlagen ist 
möglich

Z 7.2: 
Ver-
brauchs-
verhalten 
kann prog-
nostiziert 
und über 
ein Markt-
design 
gesteuert 
werden

M 7.6:
Optimier-
ung der 
wirtschaft-
lichen 
Nutzung
+
Optimier-
ung des
system-
und netz-
dienlichen
Einsatzes

M 7.4:
Einbindung von EV in Flexibilitätenhe-
bung (uni- und bidirektional)

M 7.5:
Einbindung der Wärmeversorgung in 
Flexibilitätenhebung (lastseitig)

M 7.2: Einvernehmen über 
Rahmenbedingungen der 
Flexibilitäten etablieren

M 7.3:
Flexibilitätenhebung in den Sektoren, Verfügbarmachung für die 
Stromnetze

Abbildung 7: Maßnahmen zur Marktintegration und der konsequenten Hebung von Flexibilitäten
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M 8.1:
Ertüchtigung bestehender Gasnetzinfrastruktur für H2

Z 8:
H2-Netze  
ersetzen 
die Versor-
gung mit 
fossilem 
Gas

M 8.3: 
Integration von H2-Erzeugung als Lastflexibilität

M 8.2:
Evaluierung optimaler Standorte  
für Elektrolyseure M 8.4: 

Integration lokaler H2-Anlagen als Einspeiseflexibilität, 
Neu- und Bestandsanlagen werden H2-ready ausgestattet

M 8.5: 
Evaluierung und Nutzung von
Energiespeicherungspotenzialen im H2-Netz

M 8.6: 
Integration lokaler  
H2-Anlagen in Verteilnetze

Abbildung 8: Maßnahmen zur Integration von Wasserstoff in die Energienetze


